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 Veröffentlicht am 22.10.1991

Norm

GmbHG §10 Abs3

Rechtssatz

Schon die bloße Verrechnungsmöglichkeit des Gesellschaftskontos mit dem Privatkonto des Gesellschafters aus dem

die Stammeinlage im Kreditweg geleistet wurde, bewirkt, daß die Stammeinlagen dem Geschäftsführer nicht endgültig

zur freien Verfügung stehen, kann doch die Bank auf Grund der getro6enen Vereinbarung jederzeit, zB wegen

Überziehen des Privatkredites, auf ein Aktivum am Gesellschaftskonto selbst greifen.
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